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 Veröffentlicht am 14.05.1987

Norm

StGB §55 Abs3

Rechtssatz

Die im § 55 Abs 3 StGB vorgesehene, von Gesetzes wegen eintretende Probezeitverlängerung setzt nach dem klaren

Wortlaut des Gesetzes, die Gewährung bedingter Strafnachsicht in mehreren, im Verhältnis des § 31 StGB zueinander

stehenden Urteilen voraus.
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